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Ihre Einwohneranfrage zum Hissen einer Fahne im Landkreis Vorpommern-Rügen 

Sehr geehrter Herr Lemke, 

in vorbezeichneter Angelegenheit nehme ich Bezug auf Ihre Anfrage aus der Sitzung des Kreis-
tages vom 14. Oktober 2024 und beantworte diese nachfolgend. 

Besteht die Möglichkeit vor den Gebäuden des Landkreises, Rathäusern und Gemein-
dehäusern eine Fahne mit der Friedenstaube zu hissen, um ein Zeichen für Frieden 
zu setzen? 

Vor den meisten Dienststellen und Behörden des Landes und der Kommunen werden in der Re-
gel nur an ausgewählten Tagen Flaggen gehisst. Welche Flaggen das sind und wann sie gesetzt 
werden, regeln die „Beflaggungslandesverordnung“ und die „Verordnung zur Bestimmung der 
regelmäßigen Beflaggungstage“ unseres Landes Mecklenburg-Vorpommern (www.landesrecht-
mv.de). Zudem kann der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern die Beflaggung aus be-
sonderem Anlass anordnen. Darüber hinaus darf eine hoheitliche Beflaggung unter bestimm-
ten Maßgaben auch aus einem besonderen regionalen Anlass erfolgen.  

In der „Beflaggungslandesverordnung" ist auch das Setzen nicht hoheitlicher Flaggen geregelt. 
Auch diese benötigen die Zustimmung des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung 
Mecklenburg-Vorpommern. 

Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Körperschaften und Anstalten des öffentlichen 
Rechts können eigenständig entscheiden, ob und wann sie nicht hoheitliche Flaggen setzen. 
Zu beachten ist hierbei, dass es sich um keinen regelmäßigen Beflaggungstag handelt und 
auch keine öffentliche Beflaggung angeordnet wurde, denn hoheitliche Flaggen dürfen dane-
ben nicht gesetzt werden. Eine Ausnahme stellen eigene Flaggen der Gemeinden und Gemein-
deverbände sowie der übrigen Körperschaften des öffentlichen Rechts dar. 

Insofern verstehen wir Ihre Anfrage als Hinweis, den wir auch als solchen weitergeben. Die 
Anschaffung entsprechender Flaggen obliegt dann wiederum jeder Kommune. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Stefan Kerth 
Landrat  
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